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Informationspflichten gemäß § 7 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
auf Grundlage von § 7 Abs. 2 VVG regelt die Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsver-
trägen (VVG-InfoV) den Umfang der von dem Versicherer mitzuteilenden Informationen zu Versicherungs-
verträgen. Nachfolgend erhalten Sie diese Informationen bzw. einen Überblick darüber, wo Sie diese ent-
nehmen können. 
 
Ihr Versicherer und seine ladungsfähige Anschrift 

Markel Insurance SE 

Sophienstraße 26  

80333 München 

Telefon: 089 8908 316 – 50 

E-Mail: service@markel.de 

Handelsregister beim AG München (HRB 233618) 

Vertreten durch den Vorstand: Frederik Wulff, 

Ole Enevoldsen, Jason Duncan 

 
Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 

Gegenstand des Unternehmens ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Zweige des privaten Versi-
cherungswesens im Inland und im Ausland mit Ausnahme der substitutiven Krankenversicherung und der 
Lebensversicherung sowie Vermittlung von Versicherungen und Betrieb sonstiger Geschäfte, die im unmit-
telbaren Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschäft stehen. 
 
Aufsichtsbehörde 

Als Versicherungsunternehmen unterliegt der Versicherer der Aufsicht der nachfolgend aufgeführten Be-
hörde: 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 

Deutschland 

Telefon: 0228 4108 1394 

Telefax: 0228 4108 1550 

E-Mail:  poststelle@bafin.de 

Website: www.bafin.de 
 
Bei Fragen oder Beanstandungen, die im Zusammenhang mit Ihrer Versicherung stehen, können Sie sich 
an die genannte Behörde wenden. Bitte beachten Sie, dass die genannte Behörde keine Schiedsstelle ist 
und einzelne Streitfälle nicht verbindlich von ihr entschieden wird. 
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Der Vertreter des Versicherers und seine ladungsfähige Anschrift 

Für den vorgenannten Versicherer handelt mit den von ihm erteilten Vollmachten und in dessen Namen als Assekuradeur 
mit Gewerbeerlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Gewerbeordnung (GewO): 

Victor Deutschland GmbH 

Hohenzollernring 79-83, 50672 Köln 

Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 114269) 

Geschäftsführer: Alexander Arias 

 
Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

Die gegenseitigen Rechte und Pflichten richten sich nach dem Versicherungsschein, dem Antrag, den be-
antragten Allgemeinen Versicherungsbedingungen, Sonderbedingungen, Zusatzbedingen und/oder Klau-
seln sowie den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
Den mit Ihnen vereinbarten Leistungsumfang können Sie Ihrem Antrag, Ihrem Versicherungsschein und den 
allgemeinen Versicherungsbedingungen entnehmen. 
 
Versicherungsprämie 

Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag/Angebot. Die zu zahlende Prämie enthält die zum Zeit-
punkt der Antragstellung gültige Versicherungssteuer. 
 
Zusätzlich anfallende Kosten 

Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrags oder aus anderen Gründen – außer der gesetzlichen 
Versicherungssteuer, Mahngebühren sowie der Kosten bei Nichteinlösung im Rahmen eines SEPA-Last-
schriftverfahrens – werden nicht erhoben. 
 
Sie haben das Recht, jederzeit gegen Erstattung der Kosten Abschriften der Erklärungen zu fordern, die Sie 
mit Bezug auf den Vertrag, insbesondere bei der Antragstellung und im Schadensfall abgegeben haben. 
 
Im Rahmen eines ordnungsgemäßen Vertragsablaufs können jedoch Telekommunikationskosten für Sie 
entstehen, wenn Sie uns kontaktieren. Ist in Ihren Unterlagen eine Service-Nummer angegeben, unter der 
Sie uns erreichen können, informieren wir Sie dort über die Höhe der Telekommunikationskosten. Für un-
sere Festnetznummern fallen die Gebühren Ihres Telekommunikationspartners an. 
 
Prämienzahlung und Beginn Ihres Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz tritt erst nach Zahlung der Erstprämie, zu der auch die Versicherungssteuer ge-
hört, in Kraft, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein festgesetzten Versicherungsbeginn. Soweit die 
dem Versicherungsvertrag zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen schon vor der Zahlung der Erst-
prämie Versicherungsschutz vorsehen, erlischt dieser rückwirkend, wenn die Erstprämie nicht unverzüglich 
gezahlt wird. Unverzüglich bedeutet, dass die Prämie nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Ver-
sicherungsscheins fällig ist. 
 
Wenn eine Zahlung später als zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins erfolgt, beginnt der Ver-
sicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
 
Eine etwa erteilte vorläufige Deckung tritt rückwirkend außer Kraft, falls der Einlösungsbetrag nicht unver-
züglich gezahlt wird. Dies gilt auch für den Fall, dass der Versicherungsfall bereits eingetreten ist. Versiche-
rungsschutz besteht dann für den Versicherungsfall nicht. 
 
Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie 
zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht. 
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Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen 
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. Kann die Abbuchung aus Gründen, die der Versiche-
rungsnehmer zu vertreten (also verschuldet) hat, nicht ausgeführt werden oder wird ihr widersprochen, er-
lischt eine etwa gewährte vorläufige Deckung – falls nichts anderes vereinbart worden ist – rückwirkend ab 
Beginn. Dies gilt auch, wenn der Versicherungsfall bereits eingetreten ist. Versicherungsschutz besteht dann 
für den Versicherungsfall nicht. 
 
 
Folgen eines Zahlungsverzuges 
 
Folgen bei Nichtzahlung der Erstprämie (§ 37 VVG) 

Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, d. h. innerhalb von zwei Wochen nach 
Erhalt des Versicherungsscheines, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt, es sei denn, die Versicherungsnehmerin hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. 
 
Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, die Versicherungsnehmerin hat die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er der Versicherungsnehmerin durch gesonderte Mitteilung 
in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nicht-
zahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 
 
Folgen bei Nichtzahlung der Folgeprämie (§ 38 VVG) 

a) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer der Versicherungsnehmerin auf 
deren Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. 
Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen b) und c) mit dem Fristablauf 
verbunden sind; bei zusammengefassten Verträge sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben. 

 
b) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist die Versicherungsnehmerin bei Eintritt mit der 

Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pflichtet. 

 
c) Der Versicherer kann nach Fristablauf ohne Einhaltung einer Frist kündigen, sofern die Versicherungs-

nehmerin mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestim-
mung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn die Versiche-
rungsnehmerin zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.; hierauf ist die Versicherungsnehmerin 
bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Versicherungs-
nehmerin innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit Fristbestimmung verbunden 
worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz b) bleibt unberührt. 
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Widerrufsbelehrung nach § 8 Absatz 2 Nr. 2 VVG 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgeset-
zes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform er-
halten haben, bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312i 
Abs. 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches in Verbindung mit Artikel 246c des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
 
Der Widerruf ist zu richten an 

Post: Victor Deutschland GmbH 
 Hohenzollernring 79-83 
 50672 Köln 

Mail:  information@victorinsurance.com 

Fax:  0221 9675 0221 
 
Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der 
Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall 
einbehalten; dabei handelt es sich um den Betrag, der zeitanteilig dem Teil der Prämie entspricht, in dem Versicherungsschutz 
gewährt wurde. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Wider-
rufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass 
empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (zum Beispiel Zinsen) herauszugeben sind. 
 
Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig 
erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.  
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 
Laufzeit des Vertrages 
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Antrag/Angebot oder Versicherungsschein. 
 
Beendigung des Vertrages 

Nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer verlängern sich Versicherungsverträge mit mindestens einjähriger Dauer still-
schweigen von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung zugegan-
gen ist. 

 
Anwendbares Recht und Rechtsweg 

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 
 
Wenn Sie uns verklagen, können Sie Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag bei den nachfolgenden 
Gerichten geltend machen: 

 Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist oder das örtlich zuständige Gericht Ihres gewöhnli-
chen Aufenthaltsortes. 

 Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist. 
 
Wenn wir Sie verklagen, können wir Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag bei nachfolgenden Gerichten 
geltend machen: 

 Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist. 
 Haben Sie einen Geschäfts- oder Gewerbebetrieb, außerdem das Gericht des Ortes, an dem sich der 

Sitz oder die Niederlassung Ihres Betriebes befindet. 
 
Vertragssprache 

Die Vertragssprache ist Deutsch, sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart wird. 


